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Momentan ist es so, dass in unserer sozialen Markt-
wirtschaft in erster Linie die Eigentümer für die nach-
fragegerechte Fortentwicklung der Wohnungsbestände
und des Neubaus verantwortlich sind. Sie müssen die
Verantwortung übernehmen für ältere und behinderte
Menschen und erhöhen gleichzeitig auch die Vermiet-
barkeit ihrer Wohnungen, und sie tun das oftmals in vor-
bildhafter Weise.

Und seien wir doch ehrlich: Auch die Kommunen
kommen schon längst ihrer Verantwortung nach, wenn
es zum Beispiel darum geht, die öffentlichen Räume in
Stadtquartieren altersgerecht umzubauen und die Pla-
nung und Beratung hinsichtlich des alters- und behin-
dertengerechten Wohnens zu unterstützen.

Sie sprechen unter anderem die sogenannte Muster-
bauordnung an, die konkret die Länder betrifft; denn in
deren Hand und Regelungsbereich fallen die Bauord-
nungen. Generell liegt auch weiterhin die Gesetzge-
bungskompetenz ausschließlich bei den Ländern, und
der Bund sollte sich mit Aufgabenzuweisungen und Rat-
schlägen zurückhalten, insbesondere dann, wenn die
Forderungen Kosten verursachen, die zulasten der Lan-
deshaushalte gehen. Aber die Bundesländer sind nicht
untätig: In 14 Bundesländern enthält die Landesbauord-
nung � angelehnt an die Musterbauordnung � im Neu-
bau eine Aufzugspflicht bei mehr als fünf Vollgeschossen
eines Wohngebäudes. Zwei Länder fordern bereits bei
mehr als 4 Vollgeschossen den Einbau von Aufzügen.

Um es abzuschließen � in den vergangenen Aus-
schusssitzungen wurde schon oft darauf eingegangen �:
Die Gestaltung barrierefreien Wohnens und barriere-
freier Mobilität für ältere sowie für behinderte und in ih-
rer Mobilität eingeschränkte Menschen hat für das
Ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und
für die Union eine hohe Bedeutung, die vor dem Hinter-
grund des demografischen Wandels künftig auch noch
wachsen wird. Die Herstellung von Barrierefreiheit
beim Personenverkehr ist ein ebenso wichtiger Faktor
für eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben wie die Barrierefreiheit in
den eigenen vier Wänden.

Bei dem genannten KfW-Programm handelt es sich
allerdings keinesfalls um die einzige Maßnahme des
Bundes, die Barrierefreiheit fördert. Da gibt es nicht zu-
letzt den Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention, mit dem die Bundes-
regierung einen wichtigen Schritt nach vorne geht und
mit dem sie ein weiteres wichtiges Vorhaben aus dem
Koalitionsvertrag umsetzt. Der Aktionsplan beinhaltet
ein Maßnahmenpaket und stellt einen Motor für Verän-
derung dar, aber er ist kein Gesetzespaket. Es geht da-
rum, bestehende Lücken zwischen Gesetzeslage und
Praxis zu schließen.

Zudem hat der Aktionsplan einen Zeithorizont von
zehn Jahren, der uns also viel Zeit für nötige Verände-
rungen gibt, uns aber auch eine Frist setzt. Ziel ist es,
ihn dabei kontinuierlich auf den Prüfstand zu stellen und
entsprechend neuerer Erkenntnisse weiterzuentwickeln,
das erste Mal in zwei Jahren.

Wie ein roter Faden muss sich mit ihm die Inklusion
auf allen politischen Ebenen durch unsere Überlegun-
gen und Entscheidungen ziehen. Und das heißt zum Bei-
spiel, dass die gemeinsame Erziehung und Bildung von
behinderten und nichtbehinderten Kindern konsequent
vorangetrieben werden muss.

Aber es gibt auch weitere Punkte, die es zu beachten
gilt: Es gilt Hilfe- und Unterstützungsleistungen so zu or-
ganisieren, dass sie sich an den Lebenslagen und Bedürf-
nissen von Personen orientieren und nicht an Strukturen
von Organisationen und Institutionen. Darüber hinaus
müssen wir langfristig eine inklusive Arbeitsgesellschaft
schaffen.

Sören Bartol (SPD):

Wir wissen alle, dass wir in einer älter werdenden
Gesellschaft leben und auf den demografischen Wandel
reagieren müssen: Die Anzahl der über 80-Jährigen
wird bis 2050 auf über 10 Millionen steigen. Mit zuneh-
mendem Alter nehmen körperliche Einschränkungen zu.
Stufen und Treppen machen vielen, insbesondere älteren
Menschen, das Leben schwer. Das Thema Barrierefrei-
heit spielt für Ältere ebenso eine große Rolle wie für
Menschen mit Behinderungen.

Nach Schätzungen der Wohnungswirtschaft ist derzeit
jedoch nur 1 Prozent des Wohnungsbestandes barriere-
frei und nur weitere 4 Prozent barrierearm ausgestaltet.
Nach einer Studie des Bundesministeriums für Verkehr,
Bau und Stadtentwicklung wird der Bedarf an barriere-
freien und -armen Wohnungen bis 2020 auf zusätzlich
2,5 Millionen Wohnungen geschätzt. Es liegt auf der
Hand, dass wir mehr barrierefreien Wohnraum benöti-
gen. Die SPD-Bundestagsfraktion hat sich mit dem An-
trag �Barriefreie Mobilität und barrierefreies Wohnen �
Voraussetzungen für Teilhabe und Gleichberechtigung�
ausführlich zu diesem Thema in den Deutschen Bundes-
tag eingebracht.

Fest steht: Es fehlt schon jetzt eklatant an altersge-
rechtem Wohnraum, und die Situation wird sich mit der
steigenden Anzahl älterer Menschen noch weiter ver-
schärfen. Investoren, Politik und Verwaltung müssen
sich daher frühzeitig auf die sich verändernden Rah-
menbedingungen einstellen. Die Bundesregierung muss
jetzt handeln.

Stichwort �gezielte Förderpolitik�: Die brauchen wir
dringend. Umso unverständlicher ist es, dass die Bun-
desregierung das KfW-Förderprogramm �Altersgerecht
Umbauen�, wie aus dem Bundeshaushaltsentwurf von
2012 hervorgeht, auslaufen lässt. Dabei hat die Bundes-
regierung selbst das Programm als sehr positiv einge-
stuft: In ihrer Antwort auf die Anfrage der SPD-Bundes-
tagsfraktion bescheinigte sie dem Programm �eine
erfreuliche Bilanz�, zudem bereitete es �in der Umset-
zung keine Probleme.� Da kann ich mich nur fragen:
Warum aber soll dann das Programm �Altersgerecht
Umbauen� gestrichen werden? Das Förderprogramm
ist doch von enormer Bedeutung: Älteren Menschen er-
möglicht es, lange und selbstbestimmt in ihrer Wohnung
und in ihrem gewohnten Umfeld zu leben.
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Vergessen wir nicht, dass Wohnen ein Grundrecht ist,
die Bundesregierung die UN-Behindertenkonvention
unterschrieben hat und somit in der Pflicht steht, für
barrierefreien Wohnraum zu sorgen. Barrierefreier
Wohnraum kommt im Übrigen nicht nur Älteren und
Menschen mit körperlichen Einschränkungen, sondern
auch Familien zugute. Aber barrierefreie Umbauten
sind eben auch kostenintensiv, �Altersgerecht Um-
bauen� leistet hierbei wichtige finanzielle Unterstüt-
zung. Statt das Förderprogramm auslaufen zu lassen,
gilt es, das Programm zu erhalten. Wenn die Bundesre-
gierung das Programm mit dem Argument streicht, dass
die Mittel nicht voll abgerufen werden, schüttet sie das
Kind mit dem Bade aus. Es muss doch vielmehr darum
gehen, die Förderkonditionen so zu gestalten, dass das
Programm angenommen wird. Es muss darum gehen,
bei Hauseigentümern und Wohnungsunternehmen Be-
wusstsein für die Notwendigkeit barrierefreien Umbaus
zu schaffen. Die Politik ist hier gefordert, aber ganz klar
auch die privaten Hauseigentümer und die Wohnungs-
wirtschaft.

Die SPD-Bundestagsfraktion fordert die Bundesre-
gierung dazu auf, das Programm �Altersgerecht Um-
bauen� auf bisherigem Niveau zu erhalten. Mit unserem
Antrag stehen wir übrigens nicht nur für den bloßen Er-
halt, sondern vielmehr für eine Weiterentwicklung des
Programms: Unser Ziel ist es, langfristig den Bedarf an
altersgerechtem Wohnraum schneller zu decken als bis-
her.

Um das Thema Barrierefreiheit anzugehen, bedarf es
darüber hinaus eines Gesamtpakets: Das Informations-
und Beratungsangebot muss insgesamt ausgebaut und
besser auf ältere Menschen abgestimmt werden. Noch
immer mangelt es an einer Evaluation des Status quo bei
der Zugänglichkeit von Gebäuden � und das, wo es doch
erfolgreiche Beispiele wie die Wheelmap gibt: eine On-
linekarte vom Berliner Verein Sozialhelden, mit der kör-
perlich eingeschränkte Menschen wie Rollstuhlfahrer,
aber auch Ältere die Zugänglichkeit öffentlicher Ge-
bäude im Vorfeld prüfen können. Nach dem Ampelprin-
zip werden hier öffentliche Einrichtungen wie Museen
oder Bahnhöfe kategorisiert. Damit es zukünftig noch
mehr solcher Projekte gibt, sollte der Bund solche Vor-
zeigeprojekte fördern.

Das Beispiel zeigt auch, wie wichtig es ist, Barriere-
freiheit nicht nur beim Wohnungsbau, sondern auch im
Wohnumfeld zu berücksichtigen, das heißt Mobilität im
Sinne der Erreichbarkeit von Arbeitsstätten, Einkaufs-
möglichkeiten, ärztlicher Versorgung, Bildungs- und so-
zialen Angeboten. Genau aus diesem Grund hat die
SPD-Bundestagsfraktion mit dem bereits erwähnten
Barrierefreiheitsantrag einen umfassenderen Ansatz als
die Grünen gewählt: Barrierefreiheit muss auch für das
Lebensumfeld gewährleistet werden, das heißt im Be-
reich der Mobilität und Infrastruktur. Ein Beispiel:
Klapprampen für Geschäfte sind kostengünstig � und er-
leichtern das Leben von Mobilitätsbehinderten auf ein-
fache Weise.

Die Bundesregierung muss sich dafür einsetzen, dass
die Förderung von Barrierefreiheit integraler Bestand-

teil der Städtebauförderung wird. Es ist Aufgabe des
Bundes, barrierefreies Bauen und Umbauen von Wohn-
raum stärker zu fördern. Eine stärkere Kopplung staatli-
cher Förderung an Kriterien der Barrierefreiheit wäre
zielführend. Damit Barrierefreiheit bereits bei Planung
und Ausführung mitbedacht wird, muss sie insbesondere
für Baumaßnahmen der öffentlichen Hand gelten � man
bedenke hier die Vorbildfunktion. Um das umzusetzen,
wäre ein Programm zur Förderung der Barrierefreiheit
von öffentlichen Gebäuden notwendig; so könnten auch
finanzschwache Kommunen die Anforderungen der UN-
Behindertenkonvention erfüllen.

Da barrierefreie Umbauten kostenintensiv sind, wäre
es nur logisch, bereits im Planungsprozess die DIN-Nor-
men für barrierefreies Bauen zu berücksichtigen. Doch
derzeit ist noch das Gegenteil der Fall, die Normen sind
nur zum Teil im Baurecht verankert. Hier sind die Län-
der gefordert: Sie müssen die Standards setzen.

Aus diesem Grund ist es so wichtig, dass die Muster-
bauordnung im Hinblick auf die Anforderungen an Bar-
rierefreiheit bei Bau und Umbau überarbeitet wird. Die
Länder müssen die Umsetzung dieser Anforderungen
effektiver überwachen und Verstöße sanktionieren.

Ich appelliere nochmal an die Bundesregierung, die
Kürzungen bei der Städtebauförderung zurückzunehmen
und das erfolgreiche KfW-Programm �Altersgerecht
Umbauen� auf bisherigem Niveau langfristig weiterzu-
führen. Auch die bestehenden KfW-Programme müssen
weiterentwickelt und ergänzt werden � nur so können
wir den Anforderungen der Behindertenkonvention ge-
recht werden.

Barrierefreiheit muss selbstverständlich werden bei
Bau und Umbau. Bis dahin aber ist es noch ein weiter
Weg, den die Bundesregierung aktiv gestalten muss. Das
Programm �Altersgerecht Umbauen� ist so ein wichti-
ger Baustein. Deshalb fordere ich Sie auf: Setzen Sie
dieses Programm zumindest auf bisherigem Niveau fort!

Sebastian Körber (FDP):
Das Wohnen im Alter bleibt Schwerpunkt unserer

Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik, damit �ältere
Menschen und Menschen mit Behinderungen länger und
lebenswerter in ihrem gewohnten Umfeld wohnen kön-
nen� � so der Koalitionsvertrag von Union und FDP.

Von Winston Churchill soll der Satz stammen: Der
Pessimist sieht in jeder Aufgabe ein Problem, der Opti-
mist in jedem Problem eine Aufgabe. � Und da wir als Li-
berale von Hause aus Optimisten sind, sehen wir im de-
mografischen Wandel eine große Aufgabe. Denn � gleich
vorneweg gesagt � wir sind heute nicht zusammenge-
kommen, um den demografischen Wandel zu beklagen.
Denn es ist ganz entscheidend, dass alle Akteure ge-
meinsam anpacken und entschlossen an einem Strang
ziehen. Keine andere Entwicklung wird unsere Gesell-
schaft so stark beeinflussen und nachhaltig verändern
wie der demografische Wandel.

Wir stehen bekanntlich vor einer mehrfachen Heraus-
forderung: Zum einen sinken in Deutschland seit den
70er-Jahren die Geburtenzahlen und unterschreiten seit
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